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Wichtige Rufnummern Müllabfuhr

Montag, 13.03.2023:   Gelber Sack  
Dienstag, 14.03.2023:   Biotonne 
Donnerstag, 16.03.2023:  Restmüll

Schadstoffsammlung:  Mittwoch, 22.03.2023 
von 13.00 – 16.00 Uhr auf dem Parkplatz der Sonnberghalle 
Angenommen werden u.a.: Altlacke und Farben, Altmedi-
kamente, Autobatterien, Brems- und Kühlflüssigkeit, Ge-
triebe- und Hydraulikö-le, Haushaltsreiniger, Holzschutz-
mittel, Laugen, Löse-mittel, Metall- und Kunststoffbehälter 
mit anhaftenden Schadstoffen, Pflanzenbehandlungsmit-
tel, quecksilber-haltige Produkte, Säuren, Spraydosen mit 
Resten. 

Stadtwerke MüllheimStaufen
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Überfall, Verkehrsunfall 110
Feuer 112
DRK-Rettungsdienst, Krankentransport 112
DRK-Kreisverband Müllheim e.V. 07631-1805-0
Polizeidirektion Müllheim 1788-0
HELIOS-Klinik 88-0
Vergiftungs- Informations-Zentrale Freiburg 0761 19240
Bereitschaftsdienst für Ärzte - Rufzentrale 116117
Bereitschaftsdienst für Zahnärzte  0761-120 120 00
Tierärztlicher Notdienst Markgräflerland 07631 72266
Schornsteinfeger Daniel Selz 0761 1307618
Energiedienst Netze GmbH (Stromversorgung) 07623 92-1800
Telefax (Stromversorgung) 07623 92-511809

Störungsnummer Strom 07623 92-1818
Störungsnummer Wasser 0800 5889690
Störungsnummer Erdgas 0800 2767767
Kundenservice badenova 0800 2838485
Feuerwehrkommandant (D. Kittler) 0151 41818317
Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr 07631 9318363
Wassermeister 07631 93608-55
Revierleiter: Försterin Christine Weinig 0162 2550705
Jagdpächter Ulrich Schauer 07631 12533
Kindergarten “Vogelnest” 703790
Grundschule Auggen 4177
Ev. Pfarramt Auggen 2589
Kath. Pfarramt Müllheim 181400

Sozialstation Markgräflerland 07631-17 77 28 (AB)
Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige, 
DRK Häuslicher Pflegedienst 07631 - 1805-32
Seniorenbüro Auggen  07631 - 2371  
Caritas – Integrationsmanagement für Auggen  
Mira Waldenfels                                                                         +49 (0)159 04663469

Gemeindeverwaltung
Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 - 18.00 Uhr

Herr Waldkirch buergermeister@auggen.de 3677-22
Frau Adler-Ley einwohnermeldeamt@auggen.de 3677-15
Frau Gehrmann touristik@auggen.de 3677-21
Frau Seemann gemeindekasse@auggen.de 3677-17
Herr Fante rechnungsamt@auggen.de 3677-11
Frau Diringer-Hunger standesamt@auggen.de  3677-16
Hr. Simon bauamt@auggen.de  3677-28
Herr Ehret hauptamt@auggen.de 3677-23
Frau Giesel sekretariat@auggen.de 3677-32
Bauhof bauhof@auggen.de 0170 5244146
Sonnberghalle  9318458
Fax-Nr. Rathaus  3677-44

Bereitschaftsdienste

Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 8.30 Uhr und 
endet um 8.30 Uhr am darauffolgenden Tag.

Freitag, 10.03  Blauen-Apotheke, Freiburger Str. 15, 79418 Schliengen, 
Tel. 07635 - 8 26 25 75 
Samstag, 11.03 Kur-Apotheke, Hebelweg 6, 79415 Bad Bellingen, Tel. 07635 - 18 14 
Sonntag 12.03 Apotheke am Zöllinplatz, Zöllinplatz 4, 79410 Badenweiler, 
Tel. 07632 - 89 15 76 
Montag, 13.03 Fohmann‘sche Apotheke, Eisenbahnstr.13, 79418 Schliengen,
Tel. 07635 - 5 56 
Dienstag, 14.03 Hebel-Apotheke, Werderstr. 31 A, 79379 Müllheim, Tel. 07631 - 22 53 
Mittwoch, 15.03  Rhein-Apotheke, Schlüsselstr. 4, 79395 Neuenburg, Tel. 07631 – 77 10 
Donnerstag, 16.03 Rats-Apotheke, Lammplatz 11, 79189 Bad Krozingen, 
Tel. 07633 - 37 90 
Freitag, 17.03  Markgrafen-Apotheke, Waldweg 2, 79410 Badenweiler, Tel. 07632 - 3 76 

Informationen zum AlemannenWasser:
Messung vom:  27.02.2023

Gesamthärte 
Auggen 
11 °dH  

Die Härtegrade sind nach der EG Verordnung und § 9 Wasch- und Reini-
gungsmittelgesetz in folgende Bereiche unterteilt:
Härtebereich weich   0 bis 8,4 °dH entspricht 0 bis 1,5 mmol/l
Härtebereich mittel 8,4 bis 14 °dH entspricht 1,5 bis 2,5 mmol/l
Härtebereich hart  14 bis 28 °dH entspricht 2,5 mmol/l und mehr
Um entsprechende Beachtung, insbesondere beim Einsatz von Spül- und 
Waschmittel, wird gebeten.

Es grüßt Sie herzlich Ihr Technikteam der Stadtwerke
Tel. 07631 93608 0 technik@alemannenenergie.de
Fax 07631 93608 68

Haben Sie noch Fragen zu Ihrem Strom- und Gastarif?
Gerne beraten wir Sie hierzu in unserem Kundenbüro in Müllheim, telefo-
nisch (07631 93608-0) oder per E-Mail unter service@alemannenenergie.de.
Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Homepage 
www.alemannenenergie.de.
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Das Rathaus informiert

Gemeinsame Pressemitteilung der  
Kommunalen Landesverbände:  
Baden-Württembergische Kommunen legen 12-Punk-
te-Plan für eine realitätsbezogene Flüchtlingspolitik vor 
– Gemeinsame „Stuttgarter Erklärung“ der Kommunalen 
Landesverbände  
Baden-württembergische Gemeinden, Städte und Landkreise 
haben im letzten Jahr mehr als 180.000 geflüchtete Menschen 
aus der Ukraine und aus anderen Staaten aufgenommen. Zu 
Beginn war dies noch getragen durch eine große Bereitschaft 
der Zivilbevölkerung, dazu Wohnraum und Unterkunft zur 
Verfügung zu stellen. Zugleich haben die Kommunen ihre 
Aufnahmekapazitäten vervielfacht. Doch alle verfügbaren 
Aufnahme- und Unterkunftskapazitäten sind nun belegt 
darauf weisen die Kommunen seit vielen Wochen hin. Hin-
zu kommt die Tatsache, dass auch die personellen und räum-
lichen Integrationskapazitäten nahezu vollständig erschöpft 
sind. Das Dilemma zwischen der humanitären Pflicht zur Auf-
nahme der geflüchteten Menschen und dem, was faktisch er-
möglicht werden kann, wird immer größer.  
  
Dazu erklären der Präsident des Gemeindetags Baden-Würt-
temberg, Steffen Jäger, der Präsident des Landkreistags Ba-
den-Württemberg, Landrat Joachim Walter (Tübingen) und 
der Präsident des Städtetags Baden-Württemberg, Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz (Mannheim): 

„Als bürgernächste Ebene ist es leider wiederholt notwendig, 
dass die Kommunen in ihrer Verantwortung für das Gelingen 
vor Ort ein klares Signal an die Bundespolitik senden: Es ist 
dringend notwendig, eine realitätsbezogene Migrations- und 
Flüchtlingspolitik umzusetzen. Dazu braucht es Gesetzgeber 
und Regierung, sowie im Besonderen das Bewusstsein der 
Politik für die angespannte Situation in den Kommunen. Die 
‚Stuttgarter Erklärung‘ soll dies deutlich zum Ausdruck brin-
gen. 
Die Rückmeldungen aus den Gemeinden, Städten und Land-
kreisen sind klar: Um auch zukünftig eine verantwortliche 
Aufnahme und Integration von Ukrainern als auch bei den 
Asylbewerbern in den Kommunen vor Ort leisten zu können, 
muss die nationale und die europäische Flüchtlings- und 
Migrationspolitik weiterentwickelt werden. Wir brauchen 
eine Konsequenz in beide Richtungen – sowohl ein Fördern 
und Einfordern von Integration der Menschen mit Bleiberecht 
als auch eine Rückführung der Nicht-Bleibeberechtigen. Dazu 
bedarf es dringend einer gelebten Solidarität innerhalb Eu-
ropas auch beim Thema Verteilung.“ 

„Mit dem Instrument der nationalen Ankunftszentren 
soll der Bund operativ Verantwortung in der Aufnahme nach 
Deutschland Geflüchteter übernehmen. Dort könnten die 
Geflüchtete erkennungsdienstlich behandelt und registriert 
werden, die Bleibeperspektive von Asylsuchenden im Rah-
men eines schnellen Prüfverfahrens überprüft und nur Per-
sonen mit Bleibeperspektive an Länder und Kommunen wei-
terverteilt werden. Dies bedeutet jedoch klar, dass der Bund 
die Rückführung von Asylsuchenden ohne Bleibeperspektive 
konsequent rückführen muss und die bilateralen Rückfüh-
rungsabkommen ausweiten soll.“ 

Der 12-Punkte-Plan für eine realitätsbezogene Flücht-
lingspolitik „Konsequenz in beide Richtungen“ schlägt fol-
gende Maßnahmen vor:

•	 Europaweit gleichmäßige Verteilung
•	 Harmonisierung der Integrations- und Sozialleistungen in-

nerhalb der EU
•	 Nationale Ankunftszentren zur erkennungsdienstlichen Be-

handlung und Registrierung
•	 BAMF-Antragsstrecken zur schnellen Klärung von Aufent-

haltschancen (24-Stunden-Verfahren)
•	 Rückführung der Personen ohne Bleibeperspektive direkt 

aus den nationalen Ankunftszentren
•	 Ausweitung der bilateralen Rückführungsabkommen mit 

Herkunftsländern
•	 Weiterverteilung von Asylbewerbern auf die Bundesländer 

nur mit Bleibeperspektive
•	 Verbindliche Integrationsmaßnahmen im Rahmen der vor-

läufigen Unterbringung
•	 Vollständige Kostenerstattung für kommunale Aufwendun-

gen
•	 Mehr Wohnraum, mehr Kitas, mehr Integration
•	 Durch Standardabbau und Entbürokratisierung Perso-

nalnot begegnen
•	 Arbeitsmigration bedarfsgerecht weiterentwickeln 
 

Wohnraum gesucht 
Vor einem Jahr begann der Ukrainekrieg und wie ha-
ben hier in Auggen eine beispiellose Welle der Hilfsbe-
reitschaft aus der Bevölkerung erlebt. Wir konnten viele 
Menschen sehr gut unterbringen. Ein Jahr später sind die 
meisten Geflüchteten aus dieser Zeit noch in Auggen. 
Auch aus anderen Kulturkreisen haben wir schon seit län-
gerer Zeit Geflüchtete bei uns untergebracht. Viele der 
Menschen sind inzwischen in Arbeitsverhältnissen, ler-
nen unsere Sprache, ihre Kinder gehen zur Schule oder in 
den Kindergarten. 

Die Integration ist in vollem Gang. Was für diese Menschen 
aber immer wieder ein großes Hindernis ist, ist das eigen-
ständige Finden von Wohnraum. Der Wohnungsmarkt ist 
generell angespannt und leider ist es auch oft noch so, 
dass Geflüchteten mit Vorurteilen begegnet wird. 

Wir von Seiten der Gemeinde und unsere Integrations-
beauftragte Mira Waldenfels begleiten unsere Geflüchte-
ten schon seit längerer Zeit und können diese Menschen 
auch gut einschätzen.  

Daher bitten wir Sie, liebe Auggener - sollten Sie Wohn-
raum zur Verfügung haben, wären wir sehr froh, wenn 
Sie uns dies anbieten könnten und wir hier vielleicht eine 
passende Familie vermitteln könnten. Wir suchen insbe-
sondere Wohnraum für Familien mit Kindern, aber auch 
kleinere Objekte für Einzelpersonen oder Ehepaare.  

Sollten Sie ein Angebot haben, oder generell Informatio-
nen benötigen, wenden Sie sich bitte an 
Nicole Diringer-Hunger, Ordnungsamt, Tel.: 07631/367716 
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Die Ableser sind mit einem Ausweis der Firma U-Serv aus-
gestattet, hierauf ist zu erkennen, dass sie für die ED Netze 
GmbH die Zähler ablesen. 

Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns montags bis don-
nerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter 
07623 92-1854. Oder Sie schreiben uns eine Mail an able-
sung-1@ednetze.de 

Ihre 
ED Netze GmbH

Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für öffentliche Leistungen 

(Verwaltungsgebührensatzung) 
der Gemeinde Auggen  
vom 28. Februar 2023 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) und §§ 2 und 11 des Kommunalabgabengeset-
zes (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Auggen am 28. 
Februar 2023 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Gebührenpflicht 

Die Gemeinde Auggen erhebt für öffentliche Leistungen, die 
sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornimmt, 
Gebühren nach dieser Satzung (Verwaltungsgebühren), so-
weit nicht Bundesrecht oder Landesrecht etwas anderes 
bestimmen. Unberührt bleiben Bestimmungen über Verwal-
tungsgebühren in besonderen Gebührensatzungen der Ge-
meinde. 

$ 2 Gebührenfreiheit 

(1) Verwaltungsgebühren werden nicht erhoben für öffentli-
che Leistungen, die folgende Angelegenheiten betreffen: 

a) Gnadensachen, 

b) das bestehende oder frühere Dienstverhältnis von Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes, 

c) die bestehende oder frühere gesetzliche Dienstpflicht 
oder die bestehende oder frühere an Stelle der gesetzlichen 
Dienstpflicht geleistete Tätigkeit, 

d) Prüfungen, die der beruflichen Aus- und Weiterbildung die-
nen, mit Ausnahme von Prüfungen zur Notenverbesserung, 

e) Leistungen geringfügiger Natur, insbesondere mündliche 
und einfache Auskünfte, soweit bei schriftlichen Auskünften 
nicht durch diese Satzung etwas anderes bestimmt ist, 

f ) die behördliche Informationsgewinnung, 

g) Verfahren, die von der Gemeinde ganz oder überwiegend 
nach den Vorschriften der Abgabenordnung durchzuführen 
sind, mit Ausnahme der Entscheidung über Rechtsbehelfe. 
  
(2) Von der Entrichtung der Verwaltungsgebühren sind, so-
weit Gegenseitigkeit besteht, befreit 

 
 
Sirenenprobealarm am 25.03.2023 
am Samstag den 25 März findet in der Zeit von 10:00 Uhr 
bis ca. 10:15 Uhr  der landkreisweite Probealarm für die kom-
munalen stationären Sirenenanlagen statt. Ziel ist es, dass Sie 
sich mit der Warnung in Notlagen auskennen und wissen, was 
nach einer Warnung zu tun ist. 
Der Probealarm für die angeschlossenen stationären Sire-
nenanlagen in den Städten und Gemeinden, wird durch 
die integrierte Leitstelle Freiburg – Breisgau Hochschwarz-
wald ausgelöst. Im Vorfeld des Probealarms wird über die 
integrierte Leitstelle eine Meldung über den Beginn und 
Ende des Probealarmes über die Warn-App „NINA“ zent-
ral für die Städte und Gemeinden im Landkreis gesteuert. 
Im Anschluss werden in der Zeit von 10:00 bis 10:15 Uhr fol-
gende Sirenensignale ausgelöst:
Bevölkerungsalarm – Ein 60 Sekunden lang auf- und ab-
schwellender Heulton
Feueralarm  – 1-minütiger Dauerton (2 x 12 Sek. Unterbro-
chen)
Entwarnung  – 1 Minute Dauerton 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem landkreisweiten Sire-
nenprobealarm am 25. März lediglich um eine Erprobung der 
kommunalen Warngeräte handelt. Aus diesem Grund werden 
im Rundfunk keine Durchsagen und auch keine Mitteilung 
auf den Smartphone per Cell Broadcast erfolgen.  
 
 
ED Netze - Stromablesungen im März  
Stromableser	weisen	sich	mit	einem	Ausweis	der	
Firma	U-Serv	aus.	 
Als zuständiger Netzbetreiber sind wir einmal jährlich dazu 
verpflichtet die Stromzähler in unserem Netzgebiet abzule-
sen. In Auggen findet die Ablesung im März statt. 
Mitarbeiter der Firma U-Serv werden in den ersten drei 
Wochen im März die Stromzähler unserer Netzkunden ab-
lesen, sofern sie diese nicht antreffen, werden Termin- oder 
Selbstablesekarten hinterlassen. 
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a) das Land Baden-Württemberg, 

b) die landesunmittelbaren juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts, die nach den Haushaltsplänen des Landes für 
Rechnung des Landes verwaltet werden, 

c) die Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbände und 
Zweckverbände sowie Verbände der Regionalplanung in Ba-
den-Württemberg. 
  
Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Satz 1 Genannten 
berechtigt sind, die Verwaltungsgebühren Dritten aufzuerle-
gen oder sonst auf Dritte umzulegen. 
  
(3) Weitere spezialgesetzliche Gebührenbefreiungstatbestän-
de bleiben unberührt. 
  
§ 3 Gebührenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren und Auslagen ist 
derjenige verpflichtet

1. dem die öffentliche Leistung zuzurechnen ist,
2. der die Gebühren- und Auslagenschuld der Gemeinde 

gegenüber durch schriftliche Erklärung übernommen 
hat,

3. der für die Gebühren- und Auslagenschuld eines ande-
ren kraft Gesetzes haftet.

 
(2) Mehrere Gebühren- und Auslagenschuldner haften als Ge-
samtschuldner. 

  
§ 4 Gebührenhöhe 

(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach 
dem dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. Das 
Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der Satzung. Für öffent-
liche Leistungen, die im Gebührenverzeichnis nicht explizit 
benannt und für die keine Gebührenfreiheit vorgesehen ist, 
ist eine Gebühr nach Nummer 1 des Gebührenverzeichnisses 
(Allgemeine Verwaltungsgebühr) zu erheben. 

(2) Ist eine Verwaltungsgebühr innerhalb eines Gebüh-
renrahmens zu erheben, bemisst sich ihre Höhe nach dem 
Verwaltungsaufwand, sowie nach der wirtschaftlichen oder 
sonstigen Bedeutung für den Gebührenschuldner zum Zeit-
punkt der Beendigung der öffentlichen Leistung. 

(3) Ist eine Verwaltungsgebühr nach dem Wert des Gegen-
standes zu berechnen, so ist der Verkehrswert zur Zeit der Be-
endigung der Leistung maßgebend. Der Gebührenschuldner 
hat auf Verlangen den Wert des Gegenstandes nachzuweisen. 
Bei Verweigerung oder ungenügender Führung des Nach-
weises hat die Behörde den Wert auf Kosten des Gebühren-
schuldners zu schätzen. Sie kann sich hierbei Sachverständi-
ger bedienen. 

(4) Ist eine Verwaltungsgebühr nach der Zeitdauer der Bear-
beitung der Leistung zu berechnen, bemisst sich die Höhe der 
Gebühr nach der Bearbeitungszeit, die in Zeiteinheiten (ZE) 
gemessen wird. Eine ZE beträgt 15 Minuten. Angebrochene 
ZE sind dabei bis zur Hälfte (das heißt bis 7:30 Min.) auf die 
vorausgehende volle Zahl der ZE abzurunden und angebro-

chene ZE über der Hälfte (ab 7:31 Min.) auf die nächstfolgen-
de volle Zahl der ZE aufzurunden. 

(5) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leis-
tung, mit dessen sachlicher Bearbeitung begonnen ist, vor 
Erbringung der öffentlichen Leistung zurück genommen 
oder unterbleibt die öffentliche Leistung aus sonstigen vom 
Schuldner zu vertretenden Gründen, so wird bei einer Gebühr 
nach Zeiteinheiten die Gebühr nach der angefallenen Arbeits-
zeit erhoben. Bei anderen Gebührenarten wird eine Gebühr 
nach Nr. 1 des Gebührenverzeichnisses (Allgemeine Verwal-
tungsgebühr) für die angefallene Arbeitszeit erhoben; die so 
ermittelte Gebühr darf maximal die Gebührenhöhe des ent-
sprechenden Gebührentatbestandes betragen. Eine Gebühr 
kann in Fällen nach Satz 1 und Absatz 6 Satz 1 nicht erhoben 
werden, wenn die Erbringung der öffentlichen Leistungen 
nach dem Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) erfolgen sollte. 

(6) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leis-
tung abgelehnt, so ist Absatz 5 entsprechend anzuwenden. 
Wird der Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkeit abge-
lehnt, wird keine Gebühr erhoben. 
  
§ 5  Entstehung der Gebühr 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der öf-
fentlichen Leistung. 

(2) Bei Zurücknahme eines Antrages nach § 4 Abs. 5 dieser 
Satzung entsteht die Gebührenschuld mit der Zurücknahme, 
in den anderen Fällen des § 4 Abs. 6 Satz 1 dieser Satzung mit 
der Beendigung der öffentlichen Leistung. 
  
§ 6  Fälligkeit, Zahlung 

(1) Die Verwaltungsgebühr wird durch schriftlichen oder 
mündlichen Bescheid festgesetzt und ist mit der Bekanntga-
be der Gebührenfestsetzung an den Schuldner fällig. 

(2) Die Erbringung einer öffentlichen Leistung, die auf Antrag 
erbracht wird, kann von der Zahlung eines Vorschusses oder 
von der Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe der voraus-
sichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen abhängig 
gemacht werden. Dem Antragsteller ist eine angemessene 
Frist zur Zahlung des Vorschusses oder zur Leistung der Si-
cherheit zu setzen. Die Gemeinde kann den Antrag als zurück-
genommen behandeln, wenn die Frist nicht eingehalten wird 
und der Antragsteller bei der Anforderung des Vorschusses 
oder der Sicherheitsleistung hierauf hingewiesen worden ist. 

(3)   Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende Ur-
kunden, die aus Anlass der öffentlichen Leistung eingereicht 
worden sind, können bis zur Bezahlung der festgesetzten Ge-
bühren und Auslagen zurückbehalten werden. 
  
§ 7  Auslagen 

(1) In der Verwaltungsgebühr sind die der Gemeinde erwach-
senen Auslagen inbegriffen. Übersteigen die Auslagen das üb-
liche Maß erheblich, werden sie gesondert in der tatsächlich 
entstandenen Höhe festgesetzt. Dies gilt auch dann, wenn für 
eine öffentliche Leistung keine Gebühr erhoben wird. 
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(2) Auslagen nach Absatz 1 Satz 2 sind insbesondere 

a) Gebühren für Telekommunikation, 

b) Reisekosten, 

c) Kosten öffentlicher Bekanntmachungen, 

d) Vergütungen für Zeugen und Sachverständige sowie sons-
tige Kosten der Beweiserhebung, 

e) Vergütungen an andere juristische oder natürliche Perso-
nen für Leistungen und Lieferungen, 

f ) Kosten der Beförderung und Verwahrung von Personen 
und Sachen. 
  
(3) Auf die Erstattung von Auslagen sind die für Verwaltungs-
gebühren geltenden Vorschriften entsprechend anzuwen-
den. Der Anspruch auf Erstattung der Auslagen entsteht mit 
der Aufwendung des zu erstattenden Betrags. 
  
§ 8  Umsatzsteuer 

(1) Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgeleg-
ten Gebühren zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, 
tritt zu den Gebühren noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteu-
er) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe 
hinzu. 
  
§ 9 Schlussvorschriften 

(1) Diese Satzung tritt am 01. April 2023  in Kraft. 
(2) Zu gleicher Zeit treten die Verwaltungsgebührensatzung 
vom 24. April 1995 (mit allen späteren Änderungen) und alle 
sonstigen dieser Satzung entsprechenden oder widerspre-
chenden Vorschriften außer Kraft. 
  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeinde ordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustande kommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegen über der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist zu bezeich nen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlich keit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. Unbeachtlich sind ferner nach § 2 Abs. 2 KAG 
Mängel bei der Beschlussfassung über Abgabensätze, wenn 
sie zu einer nur geringfügigen Kostenüberdeckung führen. 
  
Auggen, 28.Februar 2023 
gez. 
  
Ulli Waldkirch 
(Bürgermeister) 

Gebührenverzeichnis 
(Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung

vom 28. Februar 2023) 
Eine Zeiteinheit (ZE) beträgt 15 Minuten. Angebrochene Zei-
teinheiten werden bis zur Hälfte (das heißt bis 7:30 Min.) auf 
die vorausgehende volle Zahl abgerundet, angebrochene 
Zeiteinheiten über der Hälfte (ab 7:31 Min.) werden auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 

Nr. öffentliche Leistung  Gebühr
1 Allgemeine Verwaltungsgebühr  16,00 €/ZE 
  (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)    
       
2 Beglaubigungen, Bestätigungen, Bescheinigungen 
2.1 Beglaubigungen, Bestätigungen, Bescheinigungen 
   
2.1.a für die erste Beglaubigung, Bestätigung, 
 Bescheinigung  4,50 €/Fall
2.1.b für jede weitere Beglaubigung, Bestätigung, 
 Bescheinigung  1,80 €/Fall
2.2 steuerliche Unbedenklichkeits-
 bescheinigung  10,50 €/Fall
2.3 Bescheinigung über entrichtete Kinderbetreuungs
 kosten  15,00 €/Fall
2.4 Anliegerbescheinigung  12,00 €/Fall
  Erklärung der Gemeinde über möglicherweise
 bestehende Beitragspflicht    
       
3 Fotokopien und Ausdrucke    
3.1 Fotokopien, Ausdrucke (Scannen, Mailen und Faxen) 
3.1.a  für die erste Seite aus Akten, Protokollen von öffentli-

chen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern 
usw.  7,50 €/Fall

3.1.b für die erste Seite aus mitgebrachten 
 Unterlagen    3,00 €/Fall
3.1.c für jede weitere Seite A4 sw  1,00 €/Fall
3.1.d für jede weitere Seite A4 farbig / A3  1,60 €/Fall 
       
4 Melderecht    
4.1 Auskünfte aus dem Melderegister    
4.1.1 einfache Auskunft  9,00 €/Fall
  (§ 44 Abs. 1 BMG)    
4.1.2 elektronische einfache Auskunft über das Meldeportal 
  (§ 49Abs. 3 i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 4 BW AGBMG)   
   ***Die Gebühren werden direkt durch das Rechen-
 zentrum erhoben***    
4.1.3 erweiterte Auskunft  14,00 €/Fall
  (§ 45 Abs. 1 BMG)    
4.1.4 Gruppenauskunft  28,00 €/Fall
  (§ 46 Abs. 1, § 50 Abs. 1, 2 und 3 BMG)    
4.2 Ausstellung einer Wählbarkeits
 bescheinigung  6,50 €/Fall
  (§10 Abs. 4 KomWG)    
4.3 schriftliche Meldebescheinigung 
 (§ 18 BMG)  5,50 €/Fall
4.4 Schriftliche Auskunft über die Steuer-ID 5,50 €/Fall
   (die Auskunft über die Steuer-ID eines Neugeborenen 

für Zwecke des Elterngeldantrages ist gebührenfrei) 

5 Fischereischeine    
   Die Fischereiabgabe nach den aktuell gültigen Vor-

schriften wird neben der Verwaltungsgebühr für Fi-
schereischeine erhoben.    
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5.1 Erteilung von Fischereischeinen 
 einschl. Ersatzfischereischeinen    
  (§§ 31,32 FischG)    
5.1.1 Fischereischein auf Lebenszeit /
 Jahresfischereischein  25,50 €/Fall
5.1.2 Jugendfischereischein  10,00 €/Fall
5.2  Einziehung der Fischereiabgabe bei Fischereischeinen 

auf Lebenszeit (§§ 35, 36 FischG)  9,00 €/Fall
  (die erstmalige Einziehung ist bei der Erteilung des 
 Fischereischeins enthalten)    
       
6 Fundsachen    
   Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den 

Verlierer, Eigentümer oder Finder    
6.1 bei Sachen bis zu 50 € Wert  gebührenfrei
6.2 bei Sachen über 50 € Wert  11,50 €/Fall
   sowie Schlüssel für Schließanlagen, Eingangstüren und 

Kraftfahrzeuge    
6.3  Bei Tieren kommen zur Gebühr nach Nr. 6.2 entstehen-

de Kosten Dritter (für die Unterbringung, etc.) hinzu. 
   

7 Bestattungsrecht    
7.1 Ausstellung eines Leichenpasses  12,00 €/Fall
  (§§ 44 und 45 BestattG)    
7.2 Ausstellung einer Urnenanforderung  12,00 €/Fall 
7.3 Anordnung der Bestattung  14,00 €/ZE
  (§ 31 BestattG)    
       
8 Standesamt    
8.1 öffentliche Leistung im 
 Kirchenaustrittsverfahren  23,50 €/Person
8.2 Eheschließungen unter freiem Himmel 130,00 €/Fall
       
9 Gewerbe- und Gaststättenrecht    
9.1 Gewerbeanzeigen (§ 14 GewO)    
9.1.1 Gewerbeanmeldung  28,00 €/Fall
9.1.2 Gewerbeabmeldung  9,00 €/Fall
9.1.3 Gewerbeummeldung  14,00 €/Fall
9.2 Erteilung von Auskünften aus der 
 Gewerbekartei  11,00 €/Fall
9.3 Spiele  14,00 €/ZE
  unter anderem:    
 - Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit 
  Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO)    
 - Bestätigung gem. § 33 c Abs. 3 GewO    
9.4 Gestattungen bis zu 4 Tagen    
  (§ 12 GastG)    
9.4.a für den ersten Tag  17,00 €
9.4.b für jeden weiteren Tag  6,50 €
       
10 Baurecht    
10.1 Ausstellung eines Negativzeugnisses  36,50 €/Fall 
   (Nichtausübung oder Nichtbestehen des Vorkaufs-

rechts) nach § 28 Abs. 1 BauGB / §29 Abs.6 Satz 10 WG / 
§ 25 LWaldG    

10.2 Bestätigung des Zeitpunkts des Eingangs der
 vollständigen Bauvorlagen  32,00 €/Fall
  im Kenntnisgabeverfahren (§ 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO) 
   
10.3 Mitteilungen nach § 53 Abs. 6 LBO
 (Unvollständige Unterlagen)  16,00 €/Fall

10.4  Benachrichtigung der Angrenzer und Nachbarn im 
Kenntnisgabeverfahren    

  (§ 55 LBO)    
10.4.a  für den ersten Nachbarn  26,50 €
10.4.b für jeden weiteren Nachbarn  15,50 €
   inkl. Zustellungskosten    
10.5 Genehmigung zur Herstellung einer Grundstücks-
 entwässerungsanlage  64,50 €/Fall
   Hinzu kommt ein Kostenersatz Dritter für die bautech-

nische Prüfung des Ingenieurbüros.    
10.6 Genehmigung zur Herstellung eines Haus-/ 
 Grundstücksanschlusses an die öffentliche 
 Wasserversorgung  64,50 €/Fall
   Hinzu kommt ggf. ein Kostenersatz Dritter für die bau-

technische Prüfung des Ingenieurbüros.    
10.7 Erteilung von Auskünften aus dem 
 Baulastenverzeichnis  16,00 €/ZE
10.8 Wohnberechtigungsschein  gebührenfrei
       
11 Straßenrechtliche Sondernutzung    
11.1 Erlaubnis zur Aufstellung von Plakaten 26,50 €/Fall
       
12 Umweltinformationen    
12.1  Zurverfügungstellen von Umweltinformationen nach 

UVwG  16,00 €/ZE,
 max.  500 €
       
13 Auskünfte nach dem Landesinformations-
 freiheitsgesetz  18,00 €/ZE,
 max.  500 €
   bei Kosten von über 200 € ist der Antragsteller vorab 

gebührenfrei zu informieren, damit dieser ggf. die Wei-
terverfolgung des Antrags erklärt.  

       
14 Polizei- und Ordnungsrecht    
14.1 Allgemeine öffentliche Leistung im Polizei- und 
 Ordnungsrecht  14,00 €/ZE
  unter anderem:    
 - Verfügungen zur Herstellung der öffentlichen 
  Sicherheit und Ordnung    
 - Erteilung von Platzverweisen und 
  Aufenthaltsverboten
 - Erteilung von Auflagen bei Prüfung von 
  polizeirechtlich relevanten Veranstaltungen 
 - Ausnahmen vom Schutz der öffentlichen Sicherheit 
  gegen umweltschädliches Verhalten    
 -  Entfernung, Verwahrung und Verwaltung von Fahr-

zeugen, die nicht ordnungsgemäß aufgestellt, insbe-
sondere abgemeldet sind    

 -  Maßnahmen nach der Polizeiverordnung über das 
Halten gefährlicher Hunde    

       
15 öffentliche Leistung nach dem Sprengstoffgesetz 
15.1 Anzeige eines beabsichtigten Feuerwerks 28,00 €/Fall
15.2  Bewilligung von Ausnahmen von den Verkaufs- 
 und Abbrennverboten nach dem 
 Sprengstoffgesetz 28,00 €/Fall
15.3  Erteilung einer Genehmigung nach § 23 Abs. 6 1. 

SprengV zur Erprobung und für die Vorführung 
 in Anwesenheit von Mitwirkenden und 
 Besuchern  14,00 €/ZE
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DIE POLIZEI INFORMIERT (Teil 7): 

Gefälschte Kleinanzeigen  
Auch in diese Online-Falle können Sie tappen, wenn Sie über 
eine Klein-Anzeigenplattform teure Produkte verkaufen. Es 
meldet sich ein Interessent, der vorgibt, den Artikel kaufen 
zu wollen und nach Ihren Paypal-Daten fragt. Erhält er diese, 
schaltet er daraufhin eine identische Anzeige und gibt beim 
Verkauf Ihre Daten an. Sie erhalten dann Geld, jedoch von je-
mand ganz anderem und verschicken die Ware an den Betrü-
ger. 

Stimmen Sie einer Bezahlung per Paypal zu, sollten Sie in je-
dem Fall überprüfen, ob die Adressdaten, die Sie über Paypal 
bekommen mit denen vom Interessenten übereinstimmen. 
Erst dann sollten Sie die Ware versenden. Der Versand an 
Packstationen stellt in diesem Fall immer ein Risiko dar. 

Wenn Sie zu Schaden gekommen sind: 

- Kontaktieren Sie den Anbieter 
- Informieren Sie Ihre Bank 
- Dokumentieren Sie, was passiert ist 
- Melden Sie den Betrug auf der Verkaufsplattform 
- Erstatten Sie Anzeige 

Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten las-
sen, so melden Sie sich gerne über
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 
 
 

Seniorenbüro Auggen e.V.

Seniorenstammtisch 
Der offene Seniorenstammtisch findet regelmäßig am 
letzten Sonntag des Monats um 11:30 Uhr im Restau-
rant „Elfida“ in Auggen statt.

Neue Teilnehmer sind jederzeit herzlich willkommen. 

Landratsamt

Ich gründe?!

Einstiegs- und Orientierungsveranstaltung 
für Gründerinnen am 15. März 
Am Start einer Gründung stehen viele Fragen im Raum. Es gilt 
zu überprüfen, ob die Idee für ein eigenes Business Grundla-
ge der beruflichen Existenz werden kann. Und wie sehen die 
ersten Schritte aus? Wo gibt es Unterstützung? Um diese und 
weitere Fragen zu beantworten, lädt die Kontaktstelle Frau 
und Beruf zu einer Veranstaltung am Mittwoch, 15. März, von 
10 bis 13 Uhr im Innenstadtrathaus, Rathausplatz 2-4 ein. 
In einer kleinen Gruppe erhalten interessierte Gründerinnen 
Informationen zu den wesentlichen Grundlagen für eine er-
folgreiche Selbständigkeit. Die Veranstaltung bietet außer-
dem Raum für Austausch und Vernetzung mit anderen Grün-
derinnen. 
Die Zahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt. Die Veranstaltung 
ist kostenlos. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich
(https://eveeno.com/ich_gruende_maerz_2023). 
 
 
„Balkon-Photovoltaik - schnell und  
unkompliziert Stromkosten senken“  
Online-Seminar am 23. März  
Am 23. März um 16:00 Uhr setzt sich die Reihe von Online-Se-
minaren des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald 
zum Thema Photovoltaik fort. Dieses Mal geht es um: „Bal-
kon-Photovoltaik - schnell und unkompliziert Stromkosten 
senken“. Nils Stannik, Photovoltaikberater beim Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, führt durch das kostenlose Semi-
nar. 
Die erfolgreiche Reihe des Landratsamtes zu Themen rund 
um die Photovoltaik wird damit auch 2023 fortgesetzt. Dabei 
geht es um zentrale Fragen wie zum Beispiel: Wie funktioniert 
eigentlich eine Photovoltaik-Anlage, ist mein Dach geeignet 
oder welche Faktoren beeinflussen die Wirtschaftlichkeit? Fol-
gende Seminare, die nochmals gesondert angekündigt wer-
den, drehen sich um den Einstieg in die Photovoltaik und die 
Wirtschaftlichkeit richtig rechnen.   
Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://eveeno.com/
lkbh-pv-webinare. Die Themen der einzelnen Webinare und 
weitere Informationen zu Photovoltaik finden sich im Internet 
unter www.lkbh.de/pv. 

ENDE DES AMTLICHEN TEILS
Ende der amtlichen Bekanntmachungen und der Rubriken

„das Rathaus informiert“ und „Landratsamt“
Verantwortlich: Gemeinde Auggen/Bürgermeisteramt und das Landratsamt

SERVICE RUND UM DIE UHR

BLÄTTERN SIE ONLINE
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter auch unter www.primo-stockach.de abrufen und durchblättern.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  info@primo-stockach.de
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Volkshochschule 
Markgrä� erland

Pflanzenschilder aus Ton 
14.03. + 28.03., 19.00 – 21.00 Uhr, Britzingen 
  
Dateimanagement 
In diesem Kurs werden der Umgang und das Verwalten von 
Ordnern und Dateien behandelt. An praktischen Übungen 
wird gezeigt, wie Sie gezielt und „richtig“ speichern, Dateien 
mit einem Kennwort schützen und mit den verschiedenen 
Datenträgern, wie CD, Kamera oder USB Stick, arbeiten. 
16.03., 18.00 – 21.00 Uhr 
  
Airbrush für Einsteiger – Wochenend-Kompaktkurs 
18.03 + 19.03., 9.00 – 17.00 Uhr   

Handykurs für Einsteiger/innen 
21.03., 15.30 – 17.00 Uhr, 7x   

Infotermin Zertifikatslehrgang Office-Manager/in  
23.03., 18.00 – 19.00 Uhr 
  
Kleine Kunstwerkstatt für Kinder von 8 - 14 Jahren 
24.03., 15.30 – 17.30 Uhr, 8x (Termine nicht aufeinanderfol-
gend)   

Schöne Ostergeschenke: natürliche Körper- und Gesichts-
pflege selbst gemacht 
25.03., 9.00 – 12.00 Uhr   

Basteln mit Papier vor Ostern für Kinder ab 7 Jahren 
25.03., 10.00 – 11.30 Uhr, Hebelschule Schliengen   

Kerzenziehen und –gießen 
25.03., 10.00 – 13.00 Uhr, Werksiedlung St. Christoph, Kandern 
  
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage. 
 
 

Musikschule

Musikschule in Auggen 
- freie Plätze an der Musikschule Markgräflerland - 
Ab April 2023 starten wir in Auggen einen weiteren Block-
flötenkurs für Grundschulkinder. Im Rahmen der einjährigen 
Musikalischen Grundausbildung lernen die Kinder in einer 
Kleingruppe die Grundbausteine der Musik kennen. 
Wer Lust auf das Rhythmus-Einmaleins und das Noten-ABC 
hat, ist hier richtig aufgehoben. 

Wir beraten Sie bei Interesse gerne persönlich. In Absprache 
sind kostenfeie Schnupperstunden möglich. 
  

Musikschule Markgräflerland 
Schwarzwaldstraße 9 
79418 Schliengen (Geschäftsstelle) 
Infos: www.musikschule-markgraeflerland.de   
Tel. 07635/8246881 
E-Mail: Musikschule@musik-markgraeflerland.de 

Von den Schulen

Garten³ in der Schule  
Das Schulprojekt Garten³ ist ein dreiteiliges Projekt, welches 
die Volks- und Raiffeisenbanken in Zusammenarbeit mit der 
Pädagogischen Hochschule Heidelberg und den Ministerien 
“Kultus, Jugend und Sport” und ”Ländlicher Raum und Ver-
braucherschutz” anbietet. Im Projekt ”Hoch, höher, Hochbeet” 
wird ein Hochbeet geliefert, im Projekt ”Viel, mehr, Vielfalt” 
geht es um ein Insektenhotel und im dritten Teil, “Den Vögeln 
auf der Spur”, können die Schülerinnen und Schüler über eine 
WLAN-Kamera das Brutverhalten der Vögel im Nistkasten be-
obachten.  
Die Viertklässler der Brunwart-von-Augheim-Grunschule be-
warben sich um alle drei Teile und bekamen alle Materialien 
geliefert. Der Förderverein der Schule ging in Vorkasse und 
bezahlte den Betrag von 820 € und erhielt im Nachhinein den 
vollen Betrag wieder von der Volksbank als Spende zurück.  
Frank Imgraben half den Kindern, den Nistkasten zusammen-
zuschrauben und ihn hoch in den Kastanienbaum vor dem 
Klassenzimmer der Viertklässler aufzuhängen.  
Willi Stockelmann baute zusammen mit einigen Kinder der 
vierten Klasse das Insektenhotel auf und stellte es vor der 
Schule auf. Christian Stehr aus der Ganztagesbetreuung bau-
te zusammen mit den Viertklässlern aus der Betreuung das 
Hochbeet auf. Allen Akteuren herzlichen Dank für ihre Unter-
stützung, ihre Zeit und ihre Mühen.  
Alle Kinder der Schule können nun über das WLAN-Netz der 
Schule das Innenleben des Nistkastens beobachten und wir 
sind sehr gespannt, wer in den Nistkasten einzieht.  

 
 

Kindergarten Vogelnest

Leseabend der Adler-Maxis Buntspechte 
Das war schon etwas Besonderes- in der Kita zu sein, ohne die 
anderen und einen Abend hier allein mit den Erzieherinnen 
zu verbringen. Als erstes haben wir das Buch „ Zilly und der 
kleine Drache“ angeschaut und gelesen. Es war an manchen 
Stellen schon ein recht spannend, da ja niemand wusste, ob 
der Drache ein guter oder ein böser Drache war. 
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Aber nach typischer „Zillyart“ wurde das ganze doch wieder 
sehr lustig. Zilly fand wie immer eine Lösung. Der kleine Dra-
che suchte nämlich nur seine Mama. Zilly fand nach mehreren 
Versuchen auch den richtigen Zauberspruch, um die Drachen-
mutter herbei zu zaubern und beide waren am Ende glück-
lich, sich wieder zu haben. Nach so viel Spannung, Spaß und 
Lesen gab es nun eine Pause und wir ließen uns das mitge-
brachte Baguette, den Käse, die Würstchen, das Gemüse, das 
Obst und den Apfelsaft schmecken. Als leckeren Nachtisch 
gab es noch etwas Süßes. Danach ging es an den Basteltisch 
und ein jeder konnte aus einer Wäscheklammer einen kleinen 
Flugdrachen basteln. Er wurde verschönert mit Federn und 
Glitzersteinen. Natürlich muss ein Drache ja auch fliegen und 
so starteten wir einen Abenddrachenflug durch die leeren 
dunklen Kindergartenflure. Ein schöner Abend ging zu Ende 
und wir sind sehr stolz auf unsere Klammerdrachen, die so 
lautlos und mutig durch die dunkle Kita geflogen sind. Sicher-
lich werden wir sie zu Hause auch noch einmal fliegen lassen 
oder vielleicht über unser Bett als Schutzdrachen hängen? 
 
  

Kirchennachrichten

Evangelischer Gottesdienst 
Wochenspruch 
Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, 
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.  (LK 9,62) 
  
Sonntag, den 12. März 2023 (Okuli) 
09.00 Uhr  Gottesdienst im Martin-Luther-Haus in Auggen 

(Pfr. Dr. Schulze-Wegener) 
10.15 Uhr  Gottesdienst in der Prälat-Hebel-Kirche in Schli-

engen  (Pfr. Dr. Schulze-Wegener)   
 
 
„ Taiwan - Glaube bewegt“ 
Feier zum Weltgebetstag in Auggen im Martin-Luther 
Haus 
Unsere Freude war sehr groß, denn in diesem Jahr konnten 
wir wieder am ersten Freitag im März ganz traditionell zum 
Weltgebetstag mit anschließendem Essen einladen. Der 
Weltgebetstag wurde von Frauen aus Taiwan zum 3. März 
vorbereitet. So konnten wir während des Gottesdienstes Er-
zählungen und Briefe aus ihrem Alltag und von ihrem Glau-
ben hören und haben klangvolle, berührende und bewegte 
Lieder gehört und Eindrücke in einem Bildervortrag gesehen. 
Gemeinsamen brachten wir ihre Gebete, ihre Sorgen, Wün-
sche und Hoffnungen vor Gott. Ein feierlicher Gottesdienst, 
der uns die Welt von Taiwan näher gebracht hat. 
Anschließend konnten wir mit Freude und Genuss zum tra-
ditionellen, gemeinsamen Essen landestypischer Gerichte 
einladen – eine Vielfalt an außergewöhnlichen Früchten, Ge-
würzen und Gerüchen zeigte sich in allen Gerichten, von der 
Vorspeise über verschiedene Hauptgänge bis zu den Desserts. 

Wir danken allen einer großen Zahl an Gottesdienstbesu-
chern für Ihr Kommen und Dabeisein und die großzügige 
Spende bei der Kollekte. 
Ein besonderer Dank gilt auch den beiden Konfirmanti-
nen für ihre spontane Bereitschaft eine Fürbitte vorzutra-
gen. 

Nun laden wir Sie alle schon heute zum Weltgebetstag am 
1. März 2024 ein. 
„Palästina – I beg you... bear with one another in love! „ 

Euer Vorbereitungsteam 
 
 
Katholische Gottesdienste  
Freitag, 10. März
17:45 Uhr, Müllheim, Rosenkranzgebet für Familien und 
Kranke
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe (Pfarrer Maier) 

Samstag, 11. März
11:30 Uhr, Müllheim, Tauffeier von Mika Juri Olm (Pfarrer 
Maier)
17:45 Uhr, Müllheim, Rosenkranzgebet für die Verstorbenen 
18:30 Uhr, Müllheim, Heilige Messe zum Sonntag (Pfarrer 
Maurer) 

Sonntag, 12. März
11:00 Uhr, Müllheim, Heilige Messe (Pfarrer Maier)
18:00 Uhr, Badenweiler, Ökumenisches Taizégebet in der 
Martinskirche in Niederweiler
18:00 Uhr, Müllheim, Eucharistische Anbetung 

Dienstag, 14. März
11:00 Uhr, Müllheim, Friedensgebet am Dienstag 
 
 

Vereinsnachrichten

DRK Ortsverein

Nächster Blutspendetermin in Auggen 
  Donnerstag, 23.03.2023 
 von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
 Sonnberghalle, 79424 AUGGEN 
  
Jetzt Blutspendertermin einfach online reservieren unter 
www.blutspende.de/termine 

So läuft‘s: Ablauf einer Blutspende 
1. Im Vorfeld Wunschtermin online sichern 
2. Anmeldung vor Ort unter Vorlage des Personalausweises 
3.  Ausfüllen des medizinischen Fragebogens zur Abfrage der 

Spendevoraussetzungen 
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4.  Mit einem kleinen Piks in den Finger wird der Hämoglobin-
wert bestimmt 

5. Ärztliches Gespräch zur Feststellung der Spendefähigkeit 
6. Die Blutspende: Abnahme von ca. 500ml Blut 
7. Ruhepause und Verpflegung im Anschluss an die Spende 
  
Alle Termine sowie kurzfristige Änderungen, aktuelle Maß-
nahmen und Informationen rund um das Thema Blutspende 
erhalten Interessierte online unter www.blutspende.de oder 
telefonisch kostenfrei unter 0800 11 949 11. Die Teilnahme 
an der Blutspende ist nur mit Terminreservierung möglich. 
 
 

Fußball-Club Auggen e.V.

Ergebnisse 
SG Allmend U19 – SG Auggen U19  0 : 0 
SG Auggen U19 – SG Markgräflerland  2 : 5 
Tore: Kai Baumanns, Eigentor 
SG Auggen U13 – FC Heitersheim U13  3 : 2 
SG Auggen U13 – SG Neuenburg U13  2 : 1 
Tore: Yannis Rink, Matti Rink 
FC Auggen U23 – SV Tunsel 1  2 : 3 
Tore: Christian Muno, Timo Bucher 
SG Auggen U17 – SF Eintrach Freiburg B2  1 : 5 
Tor: Taulant Hyseni 
SG Freiburg-Nord B1 – SG Auggen U17  6 : 1 
Tor: Joao Brugger 
FC Auggen 1 – SV 08 Kuppenheim 1  0 : 2 
FC 08 Villingen U21 – FC Auggen 1  1 : 0 
  
Vorschau 
Freitag, 10.03.2023 
19.00 Uhr: JFV Tuniberg U19 – SG Auggen U19 (in Opfingen) 
  
Samstag, 11.03.2023 
11.30 Uhr: SG Biengen D1 – SG Auggen U13 
13.00 Uhr: SG Weilertal U15 – SG Biengen C2 
14.30 Uhr: FC Auggen 1 – SV Linx 1 
15.00 Uhr: SG Auggen U17 – SG Wyhl (in Vögisheim) 
  
Sonntag, 12.03.2023 
15.00 Uhr: FC Auggen U23 – SV BW Waltershofen 1 
  
Mittwoch, 15.03.2023 
18.30 Uhr: SvO Rieselfeld U13 – SG Auggen U13 
(Bezirkspokal Achtelfinale) 
 
 

Freiwillige Feuerwehr Auggen

Wir haben noch Platz!   
Du bist mindestens 10 Jahre alt und hast Lust mal bei der 
Jugendfeuerwehr Auggen mit zu machen, dann komm uns 
doch gerne besuchen. 

Die Jugendfeuerwehr Auggen probt jeden Montag von 18:00 
- 20:00 Uhr.  

Kontaktdaten: 
Daniel Wehrle 
Tel. 015157661316 
Mail: daniel.wehrle@feuerwehr-auggen.de 

 
 

Landfrauenverein Auggen

Das	Bildungs-	und	Sozialwerk	des	Landfrauenverbands	
Südbaden	präsentiert:	 

Fit in den Frühling: Was tun mit Bärlauch, Brennnessel 
und Löwenzahn  
Samstag, 25. März 2023, 14:00 - 17:00 
Vortrag mit kulinarischen Leckerbissen. Mit Renate Wild, 
Phytopraktikerin (Heilpflanzenfachfrau)
Jetzt im Frühling spicken neugierige Blättchen heraus, um 
Sonne zu tanken. Die ersten Frühlingsboten wie Bärlauch, Bir-
ke, Gänseblümchen, Gundelrebe, Brennessel, Veilchen oder 
Löwenzahn sind zu finden. Diese sind manchmal ein kleines 
bisschen bitter, aber immer blutreinigend und entschlackend, 
schmackhaft und gesund. Sie regen den Stoffwechsel an und 
treiben uns die Frühjahrsmüdigkeit aus.
Wo: Landfrauenraum Auggen, Lettenstr. 58.
Kosten: Mitglieder sind frei, Nichtmitglieder bezahlen 5,00€
Anmeldung  bis 23.03.2023 bei Sonja Schreck, Tel.07631/3345 
oder info@landfrauen-auggen.de  
 
Das	Bildungs-	und	Sozialwerk	des	Landfrauenverbands	
Südbaden	präsentiert:	 

Ein Nachmittag mit Phytotherapie / Gemmotherapie 
Phytotherapie beschreibt die Anwendung von Arzneipflan-
zen bzw. Arzneipflanzenteilen (Blüten, Blätter, Samen, Rinden, 
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Wurzeln) sowie deren Zubereitung zur Vorbeugung, Linde-
rung und Heilung von akuten und chronischen Erkrankun-
gen. Hier drunter fällt auch die Aromatherapie und die Gem-
motherapie. 
An diesem Mittag konzentrieren wir uns auf die Gemmothe-
rapie (die Kraft der Knospen). Das sind kostbare Powerpake-
te aus dem Medizinschrank der Natur für die ganze Familie. 
Stephanie Iberl aus Auggen gibt uns eine Einführung in die 
Gemmotherapie, erklärt uns was Gemmo Mazerate sind und 
wir erhalten einen Überblick über die Pflanzenknospen und 
Ihre Wirkungen. 
Wann: Sa., 22.04.2023 von 14.00 - 16.00 Uhr 
Wo: Im LandFrauenraum, Lettenstr. 58, 79424 Auggen 
Kosten: für Mitglieder kostenlos / 5 € Nichtmitglieder 
(inclusive Skript) 
Anmeldung: bei Stephanie Iberl, 
SteffkasAromawelt@web.de 
oder unter der Tel. +49 151 541 542 54 
 
 

Schwarzwaldverein

Helfen Sie mit! 
... durch ihre aktive Mithilfe im Verein oder durch Ihre fi-
nanzielle Unterstützung. 
Der Schwarzwaldverein pflegt Biotope, sorgt für die In-
standhaltung der Beschilderungen und Markierungen 
von Wanderwegen, bietet klassische Wanderangebote 
und weitere Natursportarten (z. B. Radfahren) an. 

Durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen Sie den 
Schwarzwaldverein Bad Bellingen 

Weitere Infos unter: 
www.schwarzwaldverein-bad-bellingen.de 

 
 

Tischtennisverein Auggen e.V.

Ergebnisse: 
H1 LK TTV Auggen TV Denzlingen  9:3 
H2 LK TTV Auggen II SV Nollingen  4:9 
H3 KLA TTC Eschbach III TTV Auggen III  1:9 
H4 KKA TTV Auggen IV TV Fr. St.Georgen IV  8:0
H4 KKA TV Laufen II TTV Auggen IV  0:8 
H5 KKA TTV Auggen V SSV Freiburg II  6:8
J19 KLA TTC Eschbach TTV Auggen  1:9 
J19 KLA TTV Auggen ESV Freiburg  7:3
  
Vorschau:  
Fr. 10.03.23      
18:30  J19 KLA TTV Auggen SSV Freiburg II 
20:15  H4 KKA SV Kirchzarten III TTV Auggen IV
Sa. 11.03.23   
19:30  H1 LK  TTV Auggen TTC Suggental 
19:30  H2 LK  TTV Auggen II TTC Bad Krozingen 

Landesklasse: Herren 1 Höhenflug hält an – seit 6 Spielen 
ungeschlagen 
Nach einem guten Start in die Rückrunde, stand am vergan-
genen Samstag das Heimspiel gegen den TV Denzlingen an. 
Gegen den Tabellenzweiten ging das Hinspiel unglücklich 
verloren – alle fünf 5-Satz-Spiele damals an Denzlingen. Für 
diese unglückliche wie unnötige Niederlage wollte man sich 
in der Rückrunde revanchieren und die Jungs um Mann-
schaftsführer Benjamin Rasem waren bis in die Haarspitzen 
motiviert. 

In den Doppeln startete man wie in den letzten Spielen opti-
mal – das starke Auggener Dreierdoppel Glaser/Armbruster 
sorgte wieder einmal für die wichtige 2:1-Führung...und das 
durch einen 5-Satz-Sieg! 

In den Einzeln ging es dann auch optimal weiter. Zunächst 
rang Peter Baumgartner seinen gegenüber Weidner mit 3:2 
nieder, ehe ein irres Spiel von Sebastian Wolf an der Reihe war. 
Gegen Spitzenspieler Frey lag Sebbi bereits 0:2 und 6:10 hin-
ten, ehe er aufdrehte, alle 4 Matchbälle gegen sich abwehrte 
und den Satz noch gewann. In den beiden Folgesätzen über-
ließ er seinem Gegner gerade einmal noch 9 Punkte zum 3:2. 
Im mittleren Paarkreuz unterlag zwar zunächst Benni Rasem 
gegen Schillinger mit 1:3, doch ein souveräner 3:0-Sieg von 
Harald Glaser gegen Stahl, sowie ebenso ein 3:0-Sieg von 
Matze Weniger gegen Weitkamp bauten die Führung aus. 
Nach der Niederlage von Markus Armbruster gegen Müller 
ging es mit einer 6:3-Führung in den zweiten Durchgang. 

Hier zeigte das vordere Paarkreuz erneut was in ihm steckte 
und weshalb sie das stärkste der Liga sind: erst siegte Peter 3:1 
gegen Frey und dann ließ Sebbi ein 3:2 gegen Weidner folgen. 
Benni machte ebenfalls mit einem 3:2 gegen Stahl dann den 
Deckel drauf und sorgte für einen viel umjubelten 9:3-Erfolg. 
Somit gelang eine perfekte Revanche...und diesmal gewann 
der TTV alle fünf Spiele im Entscheidungssatz. 
Mit 13:11 Punkten hat der TTV nun erstmals ein positives 
Punktekonto. 

Am kommenden Samstag wartet das nächste Heimspiel um 
19:30 Uhr gegen den TTC Suggental. 
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Winzerkeller Auggener Schäf

AUF NOAHS SPUREN 
Weinwanderung am 30.04.2023 
Beginn: 11 Uhr 
Dauer: 3 Stunden, 4km 
Personenanzahl:  10 - 30 Personen 
Teilnahmegebühr:  25€

Wegbeschreibung
Start: Winzerkeller Auggener Schäf eG Kleinfeldele 1 
79424 Auggen

Wir starten mit einem Sektempfang auf dem Gelände des 
Winzerkellers in Auggen. Unser Wanderführer wird Sie in 
Empfang nehmen und auf die kleine Wanderroute vorberei-
ten. Zunächst geht es ein wenig bergan in Richtung Augge-
ner Kirche, dort werden Sie mit einem typischen Markgräf-
ler Gutedel und Scharwaie empfangen. Es geht weiter in 
Richtung „Mülle Buck“. An dieser Station verkosten Sie einen 
Spätburgunder Rotwein mit Käse. Nun machen Sie sich auf 
den Weg nach Hach zur Mineraliengalerie Schmiedlin, unter-
wegs gibt es einen kurzen Halt am Sonnberghüsli mit einem 
Weißherbst und frischen Erdbeeren. Danach geht es Richtung 
Noah Felsen. 

Den Abschluss dort erleben Sie bei einem Chardonnay und 
der Legende zur Strandung der Arche in Auggen mit dem 
ERSTEN WINZER NOAH. Ihr Wanderführer wird Sie mit Ge-
schichten und Anekdoten über das Markgräflerland und na-
türlich Auggen überraschen. 

Die Weinwanderung wird royal! Unsere deutsche Weinköni-
gin Katrin Lang begleitet die Weinwanderung. 

Anmeldung zur Wanderung unter 
info@auggener-wein.de 
 
 
BAMMERT-HISLI WANDERUNG 
Weinwanderung am 29.04.2023 
Beginn: 15 Uhr, in Laufen 
Dauer: 3,5 Stunden, 4,5km 
Teilnahmegebühr: 19€ 
Personenanzahl: 10 - 30 Personen 
Anmeldung zur Wanderung unter info@auggener-wein.de

Start: Winzerkeller Laufener Altenberg in Laufen
Wir beginnen die Wanderung am Winzerkeller, direkt nach 
dem Genuss eines Gläschen Sekts. Der Weg verläuft durch die 
sanft-hügelige Rebenlandschaft rund um den wunderschö-
nen Weinort Laufen. Sie wandern mit unserem Wanderführer 
Günter Fader von einem Bammert-Hisli zum nächsten. An vier 
Stationen verkosten Sie in der Gruppe ortstypische Weine 
mit Brot und Käse. Lassen Sie sich beeindrucken von den Ge-
schichten des Wanderführers. Er erläutert Ihnen die Fauna des 
Markgräflerlands und erklärt den Zusammenhang zum edlen 
Tropfen in Ihrem Glas. Die Wanderung endet beim Winzerkel-
ler in Laufen. 

Freuen Sie sich auf einen fröhlichen Nachmittag in den Wein-
reben mit Günter Fader. 

Sonstiges

Tschüss Winter 
Liebe Auggener, 
Am 10. und 11. März heißt es bei uns in der Ellengurt 9 „Tschüss 
Winter“.  
Los geht`s an beiden Tagen ab 16:00 Uhr. 
Mit Glühwii, Sekt oder einem Glas Wein stoßen wir ein letztes 
mal auf die kalte Jahreszeit an.  
Da es bis dahin tatsächlich kalt bleiben soll, können wir uns 
am offenem Feuer aufwärmen. 
Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. 
Wir freuen uns auf Euren Besuch!! 
PS.: Termin jetzt schon vormerken: Am 24. Und 25. März be-
grüßen wir im Weingut den Frühling. 

Ihre Familie Krumm 

 
PARKINSON Selbsthilfegruppe 
Die Kontaktgruppe Breisgau-Süd/Markgräflerland der Regi-
onalgruppe Freiburg der deutschen Parkinson Vereinigung 
(dPV) lädt für Dienstag, 14. März 2023 um 15.00 Uhr  in das 
Parkstift St. Ulrich, Hebelstr. 18, 79189 Bad Krozingen ein. Tho-
mas Höfer vom Sanitätshaus Schaub stellt uns nützliche Hilfs-
mittel vor, die das Leben mit Parkinson erleichtern. Betroffene, 
deren Angehörige und Interessenten (auch Nicht-Mitglieder 
der dPV) sind dazu wie immer herzlich eingeladen (bitte un-
verbindliche Anmeldung per Telefon oder E-Mail). Der Eintritt 
ist frei (bitte Maske mitbringen). Weitere Infos erteilt Uschi Da-
niel, Tel.: 07633-81522, E-Mail: wolfgang.daniel2@freenet.de 

Waldspielgruppe ab 2 Jahren  
mit Elternbegleitung 
Wann: ab Montag, den 20.03.23  (10 Termine) 
Uhrzeit: 9.30 – 11.30 Uhr 
Gebühr: Mitglieder: 54€ / Nichtmitglieder: 69€ 
Leitung:   Angela Gebhardt 

 
 
Spiel & Bewegung mit allen Sinnen  
für Kinder von 10-16 Monaten 
Wann: Donnerstag, den 23.03.23  (8 Termine) 
Uhrzeit: 9.30 – 10.45 Uhr 
Gebühr: Mitglieder: 80€ / Nichtmitglieder: 95€ 
Leitung: Luitgard Soergel-Koelping 

Ende
des 

redaktione� en Teils



LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
FÜR 4 PERSONEN
GEBRATENES FORELLENFILET
4 Forellenfi lets mit Haut
1 Zitrone
Sonnenblumenöl (alternativ: Butterschmalz)
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Mehl (zum Wenden), 2 Knoblauchzehen
2 Zweige Rosmarin (alternativ: 2 - 3 TL ge-
trocknete Rosmarinnadeln)
50 g Butter

KNUSPRIGE TOPINAMBUR-CHIPS
500 g Topinambur
2 Zweige Rosmarin (alternativ: 2 - 3 TL ge-
trocknete Rosmarinnadeln)
4 EL Olivenöl, etwas Zitronensaft
Salz

KOPFSALAT MIT CHILI-INGWER-
CURRY-VINAIGRETTE
1 Kopfsalat, Petersilie zum Bestreuen
1 Limette, 1 rote Chilischote
10 g Ingwer, 1 Knoblauchzehe
2 EL Olivenöl
1 TL Currypulver, mild
Salz, Pfeffer aus der Mühle

Gebratenes Forellenfilet an knusprigen 

Topinambur-Chips und Kopfsalat mit 

Chili-Ingwer-Curry-Vinaigrette 

Zubereitung
GEBRATENE FORELLENFILETS: 
Zitrone halbieren. Forellenfi lets waschen, trocken tupfen 
und auf der Hautseite mit einem scharfen Messer ein-
schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Hautseite in 
Mehl wenden. Eine Pfanne erhitzen. Die Forellenfi lets auf 
der bemehlten Hautseite in etwas Sonnenblumenöl knus-
prig braten. Knoblauchzehen mit der Breitseite des Messers 
zerdrücken und zusammen mit Rosmarin mit in die Pfanne 
geben. Die Forellenfi lets wenden, fertig braten. Den Fisch 
mit etwas Zitronensaft beträufeln. Ein Stück Butter zum 
Verfeinern dazugeben.

KNUSPRIGE TOPINAMBUR-CHIPS: 
Backofen auf 200 Grad vorheizen. Backpapier auf ein 
Backblech legen.
Topinamburknollen mit der Gemüsebürste waschen 
und dann in feine Scheiben direkt auf das Backblech 
hobeln. Olivenöl, Zitronensaft, Rosmarin und Salz über 
das Gemüse geben; mit den Händen alles vermischen. 
Topinambursscheiben jetzt möglichst einschichtig auf dem 
Blech verteilen.
Im Ofen 20 bis 30 Minuten bei 200 Grad knusprig backen.

KOPFSALAT MIT CHILI-INGWER-CURRY-VINAIGRETTE: 
Kopfsalatblätter putzen, waschen und trockenschleu-
dern. Petersilie abspülen, trockenschütteln und mit nur 
geringem Druck kleinschneiden. Von der Limette den Saft 
auspressen. Chili halbieren, die Kerne ausstreichen und die 
Schoten fein hacken. Sowohl Ingwer als auch Knoblauch 
schälen und ebenfalls fein hacken. 
Olivenöl, Chili, Ingwer, Knoblauch, Limettensaft, Currypul-
ver und je 1 Prise Salz / Pfeffer in einen Mixbecher geben, 
mit dem Pürierstab fein pürieren, abschmecken. 
Salatblätter mit dem Dressing anmachen, in 4 Salatschäl-
chen anrichten, mit Petersilie bestreuen.
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Tipps & Tricks
Topinambur enthält viel Inulin und ist für 

Diabetiker eine besonders gute Kartoffel-Al-

ternative. Das Gemüse lässt sich schnell und 

einfach zubereiten. Man muss die Knollen auch 

nicht zwingend schälen, außerdem kann man 

Topinambur als Rohkost essen. Gekochte Topin-

ambur haben einen nussig-süßlichen Geschmack. 

Die Topinambur-Chips (unser heutiges Rezept) 

harmonieren auch prima mit Fleischgerich-

ten. Da sie sogar kalt gegessen werden 

können, passen Topinambur-Chips 

zum Apéro und als Snack.



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben an - angst - bahn - bel - bin - blut - de - 
dig - ei - fal - fi - freund - ge - gen - gu - gung - ha - heit -
holz - horn - hund - ir - ka - kat - ki - la - laer - land -
len - lich - muen - ne - on - pass - pez - quer - rakt - 
re - russ - se - sen - si - sta - streich - ta - tei - ti - tra - 
ver - weiss - wo - wort - wuer - za - ze - zi - zoll sind 
20 Wörter zu bilden, deren dritte und sechste Buchsta-
ben, jeweils von oben nach unten gelesen, ein Zitat von 
Jil Sander ergeben.

1. Wohlwollen

2. hoch achtbar

3. Feuerspender

4. Feigling (ugs.)

5. Grenzposten

6. Gerät der Zirkusartisten

7. Hunderasse

8. Signalgerät auf Schiffen

9. Stromschnelle

10. Schienenfahrzeug

11. Geldstück

12. dividieren

13. grammatikalischer Begriff

14. griech. Knoblauchsoße

15. Staat in Osteuropa

16. nett, höfl ich

17. Fälschung

18. Fußballbegriff: Ballzuspiel

19. nicht zulässig

20. Begabung, Talent

Lösung: 1. Gewogenheit, 2. wuerdig, 3. Streichholz, 4. Angsthase, 5. Zollsta-
tion, 6. Trapez, 7. Bluthund, 8. Nebelhorn, 9. Katarakt, 10. Eisenbahn, 11. Mu-
enze, 12. teilen, 13. Bindewort, 14. Zaziki, 15. Weissrussland, 16. freundlich, 17. 
Falsifi kat, 18. Querpass, 19. irregulaer, 20. Veranlagung – „Wer glaubt, sein 
Ziel erreicht zu haben, wird faul.“
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PRIMO-RÄTSELSPASS

PLATZHIRSCH?
Wu� ten Sie...
... dass Sie auf www.primo-stockach.de 
alle Vereinsberichte der Heimatblätter 
auch ONLINE lesen können?auch ONLINE lesen können?

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.





Idyllisch gelegene 2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon in Badenweiler
52,6 m2 W� ., Keller, Gartennutzung, Bj. 1972, EAW V 
142,62 KWh/(m2a,) E� . Kl. E, Gas, Kaufpreis 199.000 €

Tel.: 0170 964 10 40  |  info@zipf-immo.de
Kandelstraße 12  |  79336 Herbolzheim
Tel.: 0170 964 10 40  |  info@zipf-immo.de

Dr. Bärbel Eberhardt 
Frauenärztin

Liebe Patientinnen,  
nach über 31 Jahren als Kassenärztin gebe ich meine Kassen-

zulassung zum 1.4.2023 an die Praxis „ die Frauenärzte“ in 
Lörrach ab. Ich werde weiterhin in meinen Räumlichkeiten 

privatärztlich tätig sein, mit naturheilkundlichem Schwerpunkt. 
Neue Öffnungszeiten ab April:  

Mo. nachmittags, Di. und Mi. vormittags. 

Ich danke Ihnen für Ihr langjähriges Vertrauen. 



Lokal • Regional • Genial
Die Adresse in Ihrer Region

SONDERSEITEN SPECIAL IN BADENWEILER  AUGGEN  SCHLIENGEN  NEUENBURG  MÜLLHEIM

LOKAL  ·  REGIONAL  ·  GENIAL KW 10

Lokal • Regional • Genial
Die Adresse in Ihrer Region

Nächste Sonderseite in KW 25
Anzeigenschluss für KW 25 am Mi, 14.06.2023 um 12 Uhr

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de





www.primo-stockach.de


